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A. Anitlielier
No» 4591 Berlin, im November 1885.

Anspraehe an die Bevölkerung iiber Wesen nnd Ziele der bevorstehenden Volkszählung.
Kurze Zeit nur trennt uns noch Von dem Tage, an nselckjeiti die vierte allgemeine, vom

Bundesrathe des Deutschen Reiches beschlossene Volkszählung stattfinden soll. Allerorten werden in
den letzten Tagen des Monats November freiwillige Zähler an die Thüren der Haushaltungen klopfen
und dort mit einem Haushaltungs-Verzeichiiisse ebensoviele, in einen offenen Zählbrief eingeschlagene
Zählkarten übergeben, wie Personen zur Hanshaltnng gehören.

Die Zahlung wird iviederiitii am 1. Dezember vorgenommen werden. Sie ist ein großes,
nmfassetides Werk, durch welches von jedem Bewohner des Staates, der um die Mitternachtsstunde
zwischen dem 30. November und 1. Dezeinber d. Js. lebt, der Vor- und Famliennamh das Ge-
schlecht, das Alter, der Familienstand, der Geburtsort, das Neligionsbekenntniß der Beruf und Be-
rufszweig die Staatsangehörigkeit u. s. w. ermittelt werben soll. Alle diese Angaben werden als-
dann« im Königlichen statistischen Bureau zu Berlin aufbereitet und zu Uebersichten mannigfacher
Art zusammengestellt, welche erfordert werden durch die Gesetzgebung nnd Verwaltung, durch die
Wissenschaft und die Bedürfnisse des täglichen Lebens.

Die Zählbriefe, Haushaltungs -Verzeichnisse und Zählkarten sind. das Handwerkszeug mit
dessen Hilfe die Volkszählung alle jene wissensmertheii Nachrichten sammelt, sie in vielsjitigster Weise
mit einander und zu einem Gesammtbilde über die Bevölkerung verbindet nnd einen so vollen Ein-
blick in die innersten Verhältnisse des Volkslebens gewährt, wie er in gleicher Vollständigkeit und
Zuverlässigkeit auf keine andere Weise gewonnen werden kann. Die gegenwärtige, wohl kaum noch
angesochtene Erhebungsmethode hat dabei den Vorzug vor dem älteren Verfahren mit Listen, daß
die Gruppirung der Millionen von Einzelangaben im Bedürsnißfalle noch während der Ausberei-
tung nach anderen, als den ursprünglich in das Auge gefaßten Gesichtspunkten erfolgen kann. Es
ist dies ein Vorzug von hoher Bedeutung, da jetzt bekanntlich nur von fünf zu fünf Jahren neue
Sliachrichten über den Stand der Bevölkerung ermittelt werben, in der Zwischenzeit aber bei allen
einschlagenden Uutersuchungen auf die Ausnutzung der Ergebnisse der letzten Volkszählung zurückgegan-
gen werden muß»

Es ist Sache der Pflicht und liegt im Interesse eines jeden Staatsbiirgers, und insbeson-
dere eines jeden Haushaltungsvorstandes, zum Gelingen des Gesammtzählungstverkes nach besten
Kräften beizutragen, das ihm behändigte Haushaltungs-Verzeichuiß nebst den zugehörigen Zählkarten
vollständig und sachgemäß auszufüllen und den eines Ehrenamtes waltenden Zähler zu unterstützen.
Niöchten recht viele gemeinnützig gesinnte Männer dieses für Staat und Gemeinde gleich wichtige
Amt übernehmen.

Niemand hat von der wahrheitsgemäßen Beantwortung der auf der Zählkarte gestellten
Fragen für sich selbst oder seine Faniilie den geringsten Nachtheil zu befürchten; denn es werden
seitens des siöniglicheti statistischen Bureans niemals durch die Volkszählung gewonnene Nach«
richten über einzelne Personen verössentlieht oder irgend wohin, und! nicht an Behörden, mit-
getheilt, und ebensowenig werden diese Naehrichteti im Interesse der Stenerverwalttiug oder sonst
zu fiskalischer: Zwecken verwerthet.

Dagegen stehen mit dem Ergebnisse« der Erhebung die bedeutsamsten staatsrechtlichen und
öffentlichen Fragen in Verbindung. So dient der durch die Volkszählung ermittelte Stand der Be-
völkerung als Maaßstab für die Vertheilung des Ersatzbedarfes für das Reichsheer und die Kaiser-
liebe Marine, für die Aufbringuiig der von den einzelnen Bundesstaaten an» das Reich zu zählenden
Matrikularbeiträge, für die richtige Vertheilung mannigfacher, für Staats- und Gemeindezwecke auf-
zubringender Lasten oder öffentlicher Vortheile, für die Berechnung der auf die einzelnen Bundes-
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staaten entfallenden Antheile an den gemeinsamen Zöllen und Verbrauchssteuerm für die Ueberwei-
sung eines Theiles des dem preußischen Staate zufließenden Ertrages der Getreide- und Viehzölle
an die Kommunalverbände, für die Abgrenzung der Wahlbezirke, für das Ausscheiden von Städten
aus dem Kreisverbande und viele andere wichtige Angelegenheiten.

Unstreitig ist die Volkszählung das beste Mittel für ein Volk, sich selbst kennen zu lernen
und sich über seine Größe und Bedeutung zu unterrichten. Schätzt man doch die Wichtigkeit der
einzelnen Ortschafteiy Kreise und Provinzen zunächst allgemein nach deren Volkszahl, welche, in Europa
wenigstens, auch das Maaß der Kraft der einzelnen Staaten ist. Wie sehr die Stärke des preu-
ßischen Staates im Laufe dieses Jahrhunderts solcher Gestalt zugenommen hat, zeigen folgende Zahlen.
Die Bevölkerung Preußens betrug im Jahre 1810 4498000, 1820 11272000, 1830 12988000,
1840 14929 000, 1850 16608000, 1860 18265000, 1870 24568000 und 1880 27279000;
sie wird am I. Dezember d. Js. mindestens 283/4 Millionen erreichen. Mit der Zunahme der
Volkszahl steigt, sofern die Größe des Staatsgebietes unverändert geblieben ist, die Dichtigkeit des
Zusammenwohnensz eine dichte Bevölkerung ist aber nicht blos ein Merkmal bedeutender und stark
ausgenutzter Produktivkräfte, sondern eine Produktivkraft selbst und ein hochwichtiger Antrieb zur
wirthschaftlichen Benutzung der übrigen im Staate vorhandenen Kräfte. Unbestritten ist die bedeu-
tende Bevölkerungszunahme des preußischen Staates die treibende Ursache seiner hohen Machtstellung
nnd wirthschaftlichen Größe, wie gleichmäßig derjenigen des Deutschen Reiches gewesen.

Jn ähnlicher Weise, wie hier bezüglich der bloßen Zahl der Bevölkerung angedeutet wor-
den ist, werden auch ausden über Geschlecht, Alter, Familienstand, Geburtsort, Religionsbekennk
niß, Beruf, Staatsangehörigkeit u. s. w. der Bewohner, den über die Zusammensetzung der einzel-
nen Haushaltungen und den über die Wohnstätten erhabenen Angaben Nachweise gewonnen, welche
sich vielseitig nutzbar machen lassen und namentlich zur Erkenntniß der Zustände und Bedingungen
führen, unter welchen unser Volk lebt, schafft und arbeitet.

Da die Unterlagen für alle Utiterfuchutigeii über die Volkskraft und das Volksleben zum
größten Theile nur auf dem Wege einer allgemeinen Volkszählung gewonnen und auch nur auf
Grund der Ergebnisse derselben durchgeführt werden können, so leuchtet ein, daß dieser Erhebung
eine große Bedeutung inne wohnt. Der 1. Dezember 1885 ist also für unser Volk und für unser
Staatsleben ein Tag von besonderer Wichtigkeit! Jede im Haushaltungs-Verzeichnisse und in der
Zählkarte verlangte Auskunft ist unentbehrlich, und deshalb ist es die Pflicht eines jeden Haushal-
tungsvorstandes, sich der geringen Mühe zu unterziehen, diese Zählpapiere nach der Anleitung, welche
auf der inneren Seite des Zählbriefes zu finden ist, nach bestem Wissen genau und möglichst voll-
ständig auszufüllen Bei einem innigen Zusammenwirken der Behörden, der Zählkommissionen, der
Zähler und der Bewohner selbst wird auch die bevorstehende Volkszählung gleich den vorhergegan-
genen dem preußischen Staate verläßliche Auskunft über die Höhe und den gegenwärtigen Zustand
seiner Bevölkerung geben.

Das Königliche statistische Bureau seinerseits aber wird keine Mühe scheuen, um zunächst
die Hanptzahleti der Erhebung, welche begreiflicher Weise allgemein mit Spannung erwartet werden,
so rasch wie möglich zur öffentlichen Kenntniß zu bringen, ihnen dann aber das ausfiihrliche Ergeb-
niß baldigst folgen zu lassen. Königliches ftatistisches Bureatu Blenck.
NO� 4601 Namslau, den 12. November 1885.

Betr. die Kreistags-Ergänzungs-Wahlen.
Das in No. 28 des diesjährigen Kreisblattes vom 16. Juli c. veröffent-

lichte Verzeichnis; I, enthaltend die Namen der zum Wahlverbande der größeren
Grundbesitzer gehörenden wahlberechtigten Grundbesitzer wird hiermit dahin be-
richtigt, das; an Stelle des aus dem Kreise verzogenen sub No. 31 des Verzeich-
nisses ausgeführten Rittergutsbesitzers Herrn Lieutenant a. D. Reil in Ober-Wil-
kau der Herr Rittergutsbesitzer Bernhard Menzel in Ober- Wilkau getreten ist.
Ferner ist in dieses Verzeichnis; noch nachträglich Se. Kgl. Hoheit der Herzog
Wilhelm von Württemberg aufgenommen worden.

Ja«hresbetr»i·ig»F: V  t a n d der wirklichen bezw. stngtrteii HFE
or: , k. · v .z» Z u n a m e. oder Wohnort Gkunkx  JU D« GEMCJVkIIIIS IS z;

F» name. G b . » Bande: bez. dem Grund- Ist-«!
«? e W e r e&#39; IIEUEU steuer. Steucrerhebungs- Z Z
z? »« »F» »« H Bezirke. »« H
34. Herzog Wilhelm« General- eldzeugs Lemberg 18 05 340 Hönigerm Gemeinde

von WiirtteMbergU mei ter 66139 27 �-� � Gut
681 31 30 20 Saabe »
527 60 18 � Schwirz »
924 24 36 70 Städte! «,

summa. 2812 59 115 30 9927 39
Der Kreisaussehusz
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No« 4611 Namslau, den 12. November 1885.
Betr. die Kreistags-Ergänzungswahlen.

Der Termin zur Wahl der von dem Wahlverbande der größeren Grund-
besitzer des Landkreises Namslau in Folge regelmäßigen Ausscheidens zu wäh-
lenden 5 Kreistagsabgcordneten wird hierdurch auf

Dienstag den 8. December er. Vormittag 10 Uhr
in Grimnks Hotel hierselbst

festgesetzt und liegt die Wählerliste vom 21. bis 26. d. M. während der Dienst-
ftunden im Bureau des Kreisausschufses offen.

Der Kreisausschusz

NO� 4621 Namslau, den 16. November 1885.
Der Bezirks-Ausschuß zu Breslau hat das Regulativ über die Einrich-

tung von Schornsteinkehrbezirken im Kreise Namslau genehmigt.
d Als Bezirksschornsteinfeger für die 3 Bezirke des Kreises sind bestellt

wor en:
der Schornsteinfeger-Meister Josef Burda in Reichthal für den I. Bezirk,
,, ,, Friedrich Richel ,, Namslau » » II. »
» » Ludwig Kolodczizik » » » ,, III. �

Die neue Einrichtung tritt mit dem I. Januar 1886 in Kraft und werden mit
diesem Zeitpunkt sämmtliche Contrakte, die noch zwischen den vorgenannten Schorn-
steinfegern und einzelnen Guts- oder Gemeindebezirken bestehen, bezügl. der für
die Ersteren daraus erwachsenen Rechte aufgehoben.

Mit dieser Nummer des Kreisblattes erhalten die Magisträte, Guts- und
Gemeindevorstände des Kreises eine besondere Beilage, in welcher abgedruckt sind:

l. das Regulativ über die Einrichtung von Schornsteinkehrbezirken im
hiesigen Kreise, sowie über die Anstellung und die Pflichten der
Schornsteinfeger für dieselben;

2. die Kreispolizeiverordnung vom 12. November cr.:
3. die Kehrgebührentaxa

NO« 463] ältamsälau, den 13. November 1885.
Nach meinen eigenen Beobachtnngem die ortspolizeilicherfeits bestätigt worden sind, herrscht

im Kreise vielfach die Unsitte, daß Schankwirthe an Kinder unter 15 Jahren geistige Getränke ver-
abreichen und ihnen den Aufenthalt in der Gaststube gestatten.

Dies veranlaßt mich, zur Warnung für die Schankwirthe, die nachstehende Ver-
ordnung zum Wiederabdruck zu bringen.

Breslau, den 8. Dezember 1873.
Polizei-Verordnung.

Unter Aufhebung unserer Amtsblatt-Bekanntmachung vom 22. Dezember 1824  Amtsblatt
Jahrgang 1825 Seite 31! verordnen wir Kauf Grund des § 11 des Gesetzes über die Polizei-Ver-
waltung vom 11. März 1850 für den Umfang unseres Verwaltungsbezirk:

§ I. Den Gast- und Schankwirthen ist die Verabfolgung geistiger Getränke an Kin-
der unter 15 Jahren, wenn letztere sich nicht in Begleitung erwachsener Angehöriger befinden,
an Schüler ohne Erlaubniß des Lehrers untersagt. Auch darf diesen Personen der Aufenthalt
in den Gaststuben nicht gestattet werden.

Jedoch sind hiervon die mit Erlaubniß der Eltern oder Lehrer auf weiteren Spazier-
gängen, auf Reisen unbeaufsichtigten Kinder oder Schüler ausgenommen, welche zu gebotener Er-
frischung in Gast- und Schankhäusern unterwegs einkehren.

§ 2. Wer vorstehenden Anordnungen zuwiderhandelt, ist mit einer in die Kasse der Po-
lizeiobrigkeit fließenden Geldbuße bis zu 10 Thalern, im Unvermögettsfalle mit verhältnißmä-
ßiger Haft, zu bestrafen.

Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. Sack.
Für die städtischen Polizei-Verwaltungen und die Herren Amts-Vorsteher bemerke ich erge-

benst, daß vorstehende Polizei-Verordnung auch auf diejenigen Fälle anwendbar erscheint, wo Schank-
wirthe an Kinder geistige Getränke in Flaschen verabreichen und dabei denselben einen, wenn auch
nur kurzen Aufenthalt in der Gaststube gestatten.

Unnachfichtige und strenge Bestrafungen in den Fällen obiger Verordnung werden nicht nur
dazu dienen, die Kinder vor Herangewöhnung zum Trunk zu bewahren, sondern auch den notori-
schen Trunkenbolden ein bequemes Mittel abschneidem fich trotz Verbotes des Gasthausbesuches Brannt-
wein zu verschaffen
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NM4641 Bekanntmachung
betreffend den von der Krankenkasse in der Zeit von der fünften bis zur dreizehnten Woche nach
dem Unfall zu leistenden, Seitens des Betriebsunternehmers zu erstattenden Mehrbetrag an

Krankengeld  § 5 Absatz 9 des Unfallversicherungsgcsetzes!. Vom 30. September 1885.

Auf Grund des § 5 Absatz 9 des Unfallversicherungsgesetzes erläßt das Reichs-Versicherungs-
amt die nachstehenden Ausführungsvorschriften:

§ 1. Als Krankenkassen im Sinne des § 5 Absatz 9 des Unfallversicherungsgesetzes gelten:
Die Gemeindekrankenversicherung, die Orts-, Betriebs-  Fabrik-!, Jnnungs-, Bau-Krankenkassen, die
Knappschaftskassem sowie die auf Grund des Gesetzes vom 7. April 1876 Reichs-Gesetzbl. S. 125!
errichteten eingeschriebetien Hüfskassen und die auf Grund landesrechtlicher Vorschriften errichteten
Hülfskassem sofern die Mitglieder dieser Hülfskassen gemäß § 75 des Krankenversicherungsgesetzes
von der Verpflichtung einer der vorgenannten Kassen beizutreten, befreit sind.

§ 2. Der im § 5 Absatz 9 cit. vorgesehene Mehrbetrag an Krankengeld ist vom Beginn
der fünften Woche  dem 29. Tage! nach Eintritt des Unfalls an bis zum Ablauf der dreizehnten
Woche für jeden Tag zu gewähren, für welchen ein Anspruch auf Krankengeld gesetzlich oder statuten-
gemäß besteht. Der Tag des Unfalls ist bei der Berechnung des Zeitablaufs nicht mitzuzählen

Der Mehrbetrag ist nur dann zu gewähren, wenn der Verletzte gesetzlich oder statuten:
gemäß gegen Unfall versichert und der Unfall beim Betriebe eingetreten ist  §§ I und 2 des Unfall-
verficherungsgesetzess

§ 3. Jst der Verletzte in einem Krankenhause untergebracht, und hat derselbe Angehörige,
deren Unterhalt er bisher aus seinem Arbeitsverdienst bestritten hat  vgl.§ 7 Absatz 2 des Kranken-
versicherungsgefetzes!, so ist demselben ein Niehrbetrag auf Grund des § 5 Absatz 9 des Unfall-
versicherungsgesetzes insoweit zu leisten, als das neben der freien Kur und Verpflegung gewährte
Krankengeld ein Drittel des bei der Berechnung desselben zu Grunde gelegten Arbeitslohnes nicht
erreicht.!

Hat dagegen der in einem Krankenhause untergebrachte Verletztesolcbe Angehörige nicht, so ist
demselben ein Mehrbetrag auf Grund des § 5 Absatz 9 a. a. D. nur insoweit zu leisten, als ihm
nach § 21 Ziffer 3 des Krankenversicherungsgesetzes statutengemäß ein Anspruch auf Krankengeld
zusteht, und dieses den Betrag von einem Sechstel des bei der Berechnung desselben zu Grunde ge-
legten Arbeitslohnes nicht erreicht?! ·

§ 4. Hülfskassem welche an Stelle freier ärztlicher Behandlung und freier Arznei ein er-
höhtes Krankengeld gewähren  § 75 letzter Satz des Krankenversicherungsgesetzes!, haben dem ver-
letzten Kassenmitgliede für die im §2 angegebene Zeit als Mehrbetrag auf Grund des §5 Absatz 9
cit. so viel zu gewähren, cils zur Erreichung von elf Zwölfteln des bei der Berechnung des Kranken-
geldes zu Grunde gelegten Arbeitslohnes erforderlich ist«!

§ 5. Beträgt, abgesehen von dem Falle des § 4, das gesetzliche oder statutenmäßige
Krankengeld, welches der Verletzte aus einer Krankenkasse allein oder aus mehreren Krankenkassen
zusammen zu beanspruchen hat, bereits zwei Drittel des bei der Berechnung desselben zu Grunde
gelegten Arbeitslohnes oder mehr, so steht dem Verletzten aus § 5 Absatz 9 cit. ein Anspruch auf
einen Mehrbetrag nicht zu. Ebensowenig hat in diesem Falle die Krankenkasse auf Grund dieser
Bestimmung einen Anspruch auf Erftatttcng gegen den Betriebsunternehmer.

§ 6. Bestehen Bedenken gegen den Anspruch des Verletzten auf den in T§ 5 Absatz 9 cit.
vorgesehenen Mehrbetrag, so hat die Verwaltung der Krankenkasse« dem Unternehmer desjenigen,«Be-
triebe-s, in welchem sich der Unfall ereignet hat, von dem Anspruche Mittheilung zu machen, und
dessen Erklärung hierüber einzuholen. Können hierdurch die Bedenken nicht beseitigt werden, so hat
die Verwaltung auch die Orts-Polizeibehörde sowie die Organe der betheiligten Berufsgenvssenschaft
um eine Aeußerung zu ersuchen und nach dem Ergebnisse, vorbehaltlich der Entscheidung der für
Streitigkeiten dieser Art zuständigen Behörde  § 5 Absatz I1 a. a. D.! über den Anspruch nach
bestem Ermessen zu beschließen

§ 7. Die Auszahlung des Mehrbetrages seitens der Krankenkasse hat in der gleichen Weise

Anmerkung I! Nach §7 Absatz 2 des Krankenversicherungsgesetzes ist neben der freien Kurund Verpflegung
die Hälfte des in §6 daselbst festgesätzten Krankengeldes zu leisten. Wird dns nach §6 oitkzu gewährende Kranken-
"gelb gemäß §5 Absatz 9cit. auf zwei Dritte! des Arbeitslohns erhöht, so erhöht sich entsprechend das nach § 7 Absatz 2
zu gewährende Krankengeld auf die Hälfte von zwei Dritteln, d. i. auf ein Drittel des "Arbeitsldhns.

«! Nach § 21 Ziffer 3 des Krankenversicherungsgesetzes l.� nu neben freiersKllr und Verpflegung in einem iKrans
kenhause ein Krankengeld bis zu einem Achtel des durchschnittlichen ageldhns auch solchen·bewilligtwerdenkivelche nicht

»den Unterhalt von Angehörigenvaus ihrem Lohn bestritten-haben. Hiernach verhält sich das denn allein-stehenden Ver-
«l«ehte"n"höih�fte"ns"zugewährende Krankengeld-zudem Krankengeld, civelches beim Vorhandensein von Angehörigen gemäß
§ 7 Absah III-des Krankenversicherungsgesetzesszusgewähren ist, wie 1 zu 2. ·· Wird nun dcis letztersslkrankengeld gemäß
der vorstehenden Anmerkung von IX« auf Vs des Arbeitslohnes erhöht, so erhöhtsich ungleichen Verhältnis; das dem
alleinstehenden Ver-legten zu gewährende Krankengeld von �/e&#39;auf �/s des «Ardeitsldhns. »

3! Da nach § 5 Absatz 9 cit. das Krankengeld von �/2 auf We, also um �/e zu erhöhen ist, so erhöht {Ich
der im § 75 legte: Sah des KrankenversicherungsgesötzisBestimmte Mndestbetrag von-Wo, wovon �/4 die Stelle freier!
Kur vertritt, um &#39;/e� mithin auf �m.
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und an denselben Zahltermineii zu erfolgen, welche für das gesetzlich oder statutengemäß zu ge-
währende Krankengeld bei der Kasse eingeführt sind.

§ 8. Die der Krankenkasse in Befolgung des § 5 Abfatz 9 cit. erwachsene Mehrausgabe
an Krankengeld ist ungesäumt nach der Wiederherftellung des verletzten Kassenmitgliedes, nach dem
etwa erfolgten Ableben desselben, beziehungsweise nach Ablauf der dreizehnten Woche nach Eintritt
des Unfalls bei dem Unternehmer desjenigen Betriebes, in welchem der Unfall sich ereignet hat,
zur Erstattung zu liquidiren.

§ 9. Der Liquidation ist das nachstehende Formular zu Grunde zu legen.
§ 10. Bei Betriebs-  Fabrik-! Krankenkassen und bei Knappschaftskassen kann abweichend

von den Bestimmungen in §§ B und 9 die Liqnidation nach freier Vereinbarung zwischen den Betriebs«
Unternehmern und den Kassenverwaltungen auch in bestimmten Zwischenräumen und für mehrere
Kassenmitglieder gemeinschaftlich erfolgen.

Berlin, den 30. September 1885.
Das Reichs-Versicherungsamt. Vödiker.

L i q u i d a t i o n
auf Grund des § 5 Absatz 9 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli 1884.

Krankenkasse  Statue, Art, Sitz!: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aufsichtsbehörde  Name, Sitz!: . .

1! Betrieb, in welchem sich der Unfall ereignet
hat; Name des Unternehmers  Firma!; genaue
Ortsangabe  event. Straße und Hausnummer!:

2! Vor- u. Zuname des verletzten Kassenmitgliedes:
Wohnort, Wohnung:

3! Datum des Unfalls:

4! I a. der Wiederaufnahme der Arbeit, oder zu a:
g b. des erfolgten Ablebens oder zu b:

Z c. des Ablaufs der dreizehnten Woche nach zu c:
Eintritt des Unfalles :

5! Anzahl der Tage, für welche dem Verletzten vom Beginn der fünften Woche nach Eintritt des
Unfalles bis zur Wiederherstellung  bis zum etwa erfolgten Ableben,2 beziehungsweise bis zum
Ablauf der dreizehnten Woche! Krankengeld gezahlt worden ist. «

a. der Berechnung des Krankengeldes zu Grunde gelegten täg-
lichen Arbeitslohnes . . . . . . . . . . . . · . . . . . »F;

6! Betrag des b.  gefetzlichen!  ftatutenmäszigen! Krankengeldes für den Tag . . . . . »F,

. . »F,däsåkc. auf Grund des § 5 Abs. 9 des Unfallversicherungsgesetzes
für den Tag gewährten Krankengeldes . . . . .

7«! Berechnung. �- Das verletzte Kassenmitglied hat vom Beginn der fünften Woche seit Eintritt
des Unfalles an Krankengeld insgesammt empfangen:

und zwar für . . . Tage  vergl. Ziffer 5! ä . . M . . A2!  vergl. Z. 6 c!,
zusammen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J6 . . As!

Dem Kassenmitgliede stand für-die gleiche Zeit  gesetzlich!  ftatutenmäßig! zu und
zwar für . . . Tage  vergl. Ziffer 5! ä . . M. .. �g,  vergl. Ziffer 6b!,
zusammen . . . . . . . . . . . . . . ». . . . . . J6. . Aå

Mehrauslage, welche der Kasfe vom Betriebsunternehmer szu erstatten ist . .16 . A5
sEBemerknngen :

Aus Grund m § 5 Ahsatz 9 des uufanvkksichekuskgsgesetzes  . . . . .
. . . . . .-zufolge Beschlusses des siassenvorftansdes vom . . , . . . evgebenst ersucht,
der Unterzeichneten Kasse zu Händen des Herr . . . . »die-vorstehend sbegründeteäViehrauslage
zum Betrage von  in Buchstaben! . . . . . . 9/6. . . »F, bis szum . . . . tazefälligft
erstatten zu wollen. -

Ort und Datum . . . . . . « Unterschrift:
An

Demvorstehend llqulbitlexrßetrng von· «:   »Es-erhalten«. «
Ort-und Datum: Unterschrift:
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i Zur Beachtung.
» _ Nach § 5 Absatz· 9 des Unfallversicherungsgesetzes vom 6. Juli. 1884 ist von Beginn der

funsten Woche nach Eintritt des Unfalles bis zum Ablauf der dreizehnten Woche das Krankengeld,
welches den durch einen Betriebsunfall verlegten Personen auf Grund des Kranken-Versicherungs-
gesetzes gewährt wird, auf mindestens zwei Drittel des bei der Berechnung desselben zu Grunde ge-
legten Arbeitslohnes zu bemessen. Die Differenz zwischen diesen zwei Dritteln und dem gesetzlich
oder statutengemäß zu gewährenden niedrigeren Krankengelde ist der betheiligten Krankenkasse  Ge-
meindexiirankenversicherung! von dem Unternehmer desjenigen Betriebes zu erstatten, in welchem der
Unfall sich ereignet hat.

Streitigkeiten, welche aus Anlaß der vorstehenden Bestimmung unter den Betheiligten ent-
stehen, sind nach Maßgabe des § 5 Absatz»11 a. a. O. und des § 58 Absatz 1 des Krankenver-
sicherungsgesetzes von der für die Krankenkasse zuständigen Aufsichtsbehörde zu entscheiden.

Vorstehende Bekanntmachung wird hierdurch verössentlicht.
Breslau, den 30. Oktober 1885.

KgL Regierungs-Präsident. Frhr Juncker von Ober-Conreut.
Namslau, den 14. November 1885.

Vorstehende Bekanntmachung des Reichs-Vcrsicherungs-Llmtes vom 30. September c., sowie
die hierzu ergangene Verfügung des Herrn Regierungs-Präsidenten vom 30. October bringe ich
hiermit zur öffentlichen Kenntniß.
NO« 465] Breslau, den 27. October 1885.

Jm Anschluß an die Polizei-Verordnung vom 2. Februar 1875 � U V III VI VIII
853!  Amtsblatt für 1875, Seite 70! verordnen wir hinsichtlich unentschuldigter Schulversäumnisse
Folgendes:

Wenn eine unentschuldigte Schulversäiimniß über drei Tage andauert, so ist sogleich am
vierten Tage der Polizei-Verwaltung Anzeige davon zu erstatten, damit gemäß unserer Verfügung
vom 25. Februar 1880  II X 3620! das säumige Schulkind, wenn nicht dringende Gründe ent-
gegenstehen, zwangsweise der Schule zugeführt werden kann. Jn gleicher Weise ist zu verfahren,
wenn sich eine unentschuldigte ein- oder zweitägige Schulversäumniß innerhalb eines Monates wiederholt.

Um Verzögerungen zu vermeiden, hat der Lehrer an denjenigen Orten, in denen der Lokal-
schulinspector nicht wohnt, die Anzeige unmittelbar an die Polizei-Verwaltung zu erstatten und gleich-
zeitig dem Lokalschulinspector Kenntniß zu geben; wohnt der Lokalschulinspector dagegen am Orte,
so ist die betreffende Anzeige durch den Lokalschulinspector einzureichen

Königliche Regierung, Alitheilung für Kirchen- und Schalmeien. gez. Schmidt
Namslau, den 13. November 1885.

Abschrift vorstehender Verfügung theile ich den städtischen Polizei-Verwaltungen nnd sämmt-
lichen Amts-Vorständen zur gefälligen Kenntnißnahme und Nachachtung ergebenst mit.
NO« 4661 Namslau, den 14. November 1885.

Der 18. Hebammenbezirh bestehend aus den Ortschaften Neu-P"iarchwitz, Polnisch-Marchwitz,
WindisckyMarchivitz und Mülchem ist vakant und soll baldigst wieder besetzt werden.

Qualificirte Bewerberinnen wollen sich in meinem Bureau unter Vorlegung ihrer Zeugnisse
persönlich melden.
NO« 467l Namslau, den 12. November 1885.

Voii einzelnen Gemeindevorständen des Kreises sind mir die Bescheinigungen über verab-
reichtes Natural-Quartier, Vorspann und Fourage anläßlich der diesjährigen Herbstübungen noch nicht
zugegangen.

Jch fordere deshalb die betreffenden Gemeinde-Vorstände hierdurch auf, mir die in ihren
Händen befindlichen Bescheinigungen, nebst den abgeschlossenen und bestätigten Lieserungs-Verträgen
für die an die Truppen gewährten und nicht zur Stelle baar bezahlten Leistungen, spätestens
bis Donnerstag den 26. d. Mts. einzureicheiy damit von hier aus die Liquidirung der qu.
Vergütungs-Beträge erfolgen kann. - e
NO« 463] Namslau, den 17. November 1885.

Mit Bezug auf meine Kreisblatt-Bekanntmachung vom 6. October cr. � Stück 40
No. 412 �- bringe ich hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß der Gemeindevorsteher Horn in
Jacobsdorf am 16. d. Mts die Gemeindenorsteher-Geschäfte wieder übernommen hat.
NO« 469| Namslau, den 13. November 1885.

V e r e i d e t : »
I. der Einlieger Johann Vogel in Klein-Butschkau zum Gemeindeexecutor für die genannte Gemeinde,
2. der Colonist Anton Liebner in Charlottenthal zum Gemeindeexecutor für Charlottenthal.

Der Königliche Landrath
und Vorsitzende des Kreis-Ausschusses. Klär-
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Bekanntistachunxp
Es wird um gefällige Ermittelung und Mittheilung des Aufenthaltsortes des Arbeiters

Lorenz Koschig, zuletzt in Reichen und früher in Proschau in Arbeit, ersucht.
Namslau, den 13. November 1885.

Der Königliche Aiutsanwalt gez. Rege.

Montag, den 23. d. Mts. Vormittags 9 Uhr
werden in dem Locale der unterzeichneten Kasse ca. 4&#39;]: Centner Maculatur  von alten Arten! -
nur zum Einstampfen �- im Wege des Meistgebots öffentlich versteigert, wozu Kauflustige
hiermit eingeladen worden.

Namslau, den 16. November 1885. KönigL Kreis-Kreiskasfe. Sontag.

Kreis-Polizei-Verordnung.
Auf Grund des § 142 des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli

1883 und des § 6 des Gesetzes über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 verordne ich
unter Zustimmung des Kreis-Ausschusses für den Umfang des Kreises Kreuzburg, was folgt:

§ 1. Alle Fuhrwerke sind während der Nachtfahrten auf öffentlichen Wegen am Vordertheile des
Wagens mit einer hellbrennenden Laterne zu versehen.

§ 2. Die Nachtzeit beginnt eine Stunde nach Sonnenuntergang und endigt eine Stunde vor
Sonnenaufgang. » _

§ 3. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende Vorschrtften werden mit Geldstrafe bis zum Betrage
von 30 Mark, welcher im Unvermögensfalle eine entsprechende Haftstrafe zu substituiren
ist, geahndet.

§ 4. Diese Verordnung tritt mit dem 1. Januar 1886 in Kraft.
Kreuzburg O.XS., den 11. November 1885.

Der Laudrath. gez. Graf von Bethusy-Huc.

B. Nichtanctlicher Theil.

Bekann«nachung. .
Die unter unserer Verwaltung» stehende städtische Sparkasse gewährt außer Hypotheken-Dar-

lehen auch Darlehen gegen Solawechsel an Einwohner des Kreises Namslau bis zum Höchstbe-
trage von 3000 Mark unter Bürgschaft zweier sicheren Männer.

Darlehnsanträge sind bei der SparkassewRendantur persönlich anzubringen.
Namslau, den 26. October 1885. D er Ma gistra i. Katze.

Bekann«nachung.
Das zur Konkurs-Masse des hierselbst verstorbenen Kaufmann S. L. Wollny gehörige

unter Hyp.-Nr. 7 zu Reichthal gelegene Ackerstück »Przydziallek« von 433/100 Morgen, soll
aus freier Hand an den Bestbietenden verkauft werden.

Kaufgebote werden von dem Unterzeichneten Massen- Verwalter bis 15. December in
Empfang genommen.

Pitschen, den 12. November 1885.
Rauffer, Kaufmann, als Massen-Verwalter.

Reuefte 8ckiaukelLJ3uttermafeksine.
Deutsches Reichs-Patent 31 206.
-- Diese Maschine ist von allen Systemen die für

Handbetrieb geeignetste Construction

Hm»..gszjsz»   «10 ! Liter lassen sich von einer Person ohne An-
 �Nil l. �a. .  strengung verarbeiten.W Ists-s»Mit«sslsilspxi Hsl""71j«  g   Reparaturen kommen nicht vor. -««s-s»kk,7«»4«z»!j.kjxszx3tkHEXE-»F«HTJJIIIHTII s« If » Maschinen von 15 Ltr. ab empfiehlt billigst

�w�?  »Es .issE-I;«is-�»« ». fis-««M7sSEI«·-Ijiin«1�iI1lHl«  ßs«s»EsstitlkmmkmssssnisneiisiixsuissiixjiisssisisxsissitissiiikIIis!in«ssimsmsnsissssmmsgssssssissssLL Ü . 0 c! .kshszi �_�.�� � - � ·  «  �
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Ausverkaui
i» NamslaukeiR Krämer.

Hierdurch zeige ich ergebenst an, daß ich mein

SebnittwaareieLager
zu bedeutend beraisgizsetzteti
Preisen zum Verkauf stelles

P. Kreis» er.
Rings»

&#39; Die Deutsche

�Ä�f�fgä�fä�fä-�J Trlclunen-unb stauen-
Nachmitkags 2 Uhr - Verftcherungs-Anftalt

werde ich in Wallendorf im Gasthause des zu Gross-Glogau
Herr« ITCDIJED « » » » gewährt zu nachstehenden Prämiensätzen vollen

3 Stuck 2V2Iährtge Kalbety nachgewiefenen Schadem
I Ochsen  eiujährig! «Versich.-Summe bis 60 Mk. = 30 Pf. Prämie

öffentlich meistbietend gegen gleich baare Zah-- NO� » 90 » : 40 Pf� »
lung versteigern. 3 dkvs » 120 » = 50 Vfs

· « « . s. ., b &#39; F? e -V rsich r ngei ntsprecisfend
Wiese, Genchtsvollztehelsz höherm Zustli Qlllvnszltiiß tfon slskaxssenjVeersicherungen

c! « « für Fleischer, Einzelversichericngen von Privat-�gab habe und! m Reichthal leutm emp�ehlt M»
niedergelassen. . . «. .T· Lask0wskj» Heinrich Fuhr m Ram8kau.

Freier. Arzt etc. Spiegel,
Olierscijlesisctje Steintiotilen u. SchuppeipKarpfen

spkima Aiakkexy in allen Größen empfiehltin Wagenladungen werden sehr billig geliefert
d Is «W» . A. Stormer. Starke» Felgeiy » d

Am Sonnabend Abend m ein schwarzes 3- und 4zolltge, fur Dommietr sich eignen -
. .. . fferirt zu billigen PreisenArbectstaschchen mit rothem Atlas-Futter °verloren worden. Der Finder wird ersucht, das» E� schwuntek? .1

selbe gegen angemessene Belohnung in der Expeo Skellmakheknlftks U� GUstWIVkh M «
d. VI. abzugeben. Nebst Dsifags


